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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
 Wände aus Schalungssteinen "Knobel" sind Mantelbetonwände. Sie bestehen aus den 

nichttragenden Schalungssteinen aus haufwerksporigem Leichtbeton, die auf der Baustellen 
mit Normal- oder Leichtbeton nach DIN EN 206-11 in Verbindung mit DIN 1045-22 verfüllt 
werden (siehe Anlage 1a). 

 Die Schalungssteine werden trocken und im Verband versetzt. Der Füllbeton wird in die 
Kammern der übereinander stehenden Schalungssteine eingebracht und verdichtet. 

 Der Beton in den Schalungssteinen bildet eine tragende Wand, die durch Querstege der 
Schalungssteine zum Teil durchbrochen ist. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Allgemeines 

Die Wandbauart darf für übliche Hochbauten entsprechend DIN 1045-13, Abschnitt 1 bei 
vorwiegend ruhenden Einwirkungen verwendet werden. 
Bei Anwendung auf Gebäude mit mehr als fünf Vollgeschossen muss jede der tragenden 
und der aussteifenden Wände in dieser Bauart ausgeführt werden, (keine Mischbauweise). 

1.2.2 Einschränkungen 
Treppen dürfen nicht in die Wände der Wandbauart eingespannt werden. 
Der nach den brandschutztechnischen Bestimmungen zu Feuerstätten erforderliche Abstand 
ist einzuhalten. 
Bei der Verwendung der Bauart im Kellerbereich ist je nachdem, ob nichtdrückendes Wasser 
bzw. drückendes Wasser ansteht, eine Abdichtung nach DIN 18195-44 bzw. DIN 18195-65 
vorzusehen. Die Abdichtungen sind mit einer eindrückfesten Schutzschicht gegen 
mechanische Beschädigung zu schützen. Die Abdichtung kann auch aus kaltverarbeitbaren, 
kunststoffmodifizierten Beschichtungsstoffen auf der Basis von Bitumenemulsionen 
bestehen. Vor dem Aufbringen der Abdichtungen auf die Wand sind die Poren und Fugen 
der Schalungssteine mit einer Vorbeschichtung aus dem Material der Abdichtung 
abzugleichen. Die Trockenschichtdicke der Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und 
nichtdrückendes Wasser (Abdichtung hinter einer dauerhaft funktionsfähigen Dränage nach 
DIN 40956) muss mindestens 3 mm betragen. 

Abschnitt 2.1.1, 3.) wird wie folgt ersetzt: 

3.) Trockenrohdichte des haufwerksporigen Leichtbetons 
 Die Trockenrohdichte des haufwerksporigen Leichtbetons darf 1860 kg/m³ 

(Rezeptur 1) bzw. 1280 kg/m³ (Rezeptur 2) nicht überschreiten (95 % Quantil bei der 
laufenden Überwachung). 
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Abschnitt 3.2.1 wird wie folgt ersetzt: 

 Für die Bemessung der Wände gilt DIN 1045-1, insbesondere Abschnitte 10, 11 und 13.7, 
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Bei der Bemessung der Wände sind die 
Schalungssteine als nicht tragend anzusetzen.  

 Beton der Festigkeitsklasse ≥ C20/25 bzw. ≥ LC20/22 darf nur mit den Rechenwerten für 
Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bzw. LC20/22 in Ansatz gebracht werden. 

 Die Standsicherheit der Gebäude ist in jedem Einzelfall durch eine statische Berechnung 
nachzuweisen. Für den Nachweis der Wandtragfähigkeit können auch typengeprüfte 
Bemessungstafeln verwendet werden. Für die Ermittlung des Berechnungsgewichtes der 
unverputzten Wand GW muss das Kernbetonvolumen VK nach Anlage 9 sowie das Eigen-
gewicht der Schalungssteine GS nach Anlage 9, zum Nachweis der Standsicherheit muss 
die Kernbetondicke dK und ggf. die Kernfläche AK bzw. die Kernfläche A´K der durch-
gehenden Stützen sowie die Werte für ZR, J und i, nach Anlage 9 zugrunde gelegt werden. 

 Die Ermittlung der Breite der Kernfläche bK wird bestimmt, indem die relevante Kern-
fläche AK bzw. die Kernfläche A´K der durchgehenden Stützen durch dK nach Anlage 9 
dividiert wird.  

 Es dürfen nur in einer Ebene liegende Wände in Ansatz gebracht werden (keine zusammen-
gesetzten Querschnitte). 

 Die Wände sind im Allgemeinen für den Knicksicherheitsnachweis als zweiseitig gehalten 
anzunehmen. Der Berechnung sind die entsprechenden Querschnittswerte nach Anlage 9 
zugrunde zu legen. 

 Aussparungen, Schlitze, Durchbrüche und Hohlräume sind bei der Bemessung der Wände 
entsprechend DIN 1045-1, Abschnitt 13.7.4 (3) zu berücksichtigen. 

 Die Aufnahme von waagerechten Kräften, z. B. Windkräften oder Kräften aus Lotabwei-
chung, ist nach DIN 1045-1, insbesondere Abschnitt 10.3, mit den Werten nach Anlage 9 
nachzuweisen.  

 Der Bemessungswert der Tragfähigkeit einer Wand in Wandlängsrichtung (HL,Rd), die mit 
Schalungssteinen System "Knobel" erstellt wurde, ist wie folgt zu bestimmt: 

 HL,Rd = 4/3 ×  η1 ×  (L ×  ZR ×  fctk;0,05) / (H ×  LR ×  γct)   (Formel 1) 

 mit: 
HL,Rd Tragfähigkeit einer Wand in Wandlängsrichtung [kN] 
L Länge der betrachteten Wand [m] 
ZR Widerstandsmoment des Riegels [mm³], siehe Anlage 9 
fctk;0,05 charakteristischer Wert des 95 % Quantils [N/mm²] der zentrischen Betonzugfestig-

keit nach DIN 1045-1, Abschnitt 9.2 
η1 Korrekturfaktor mit η1 = 1,0 für Normalbeton 

  η1 = 0,40 + 0,6 ×  ρ / 2200 für Leichtbeton 
mit 
ρ = Rechenwert der Trockenrohdichte des 

Leichtbetons in [kg/m³] 
H = 248 [mm] Schalungssteinhöhe (nach Anlage 1) bzw. 
LR = in [mm] mittlere Länge des Riegels, siehe Anlage 9 
γct = 1,5 [-] Teilsicherheitsbeiwert  
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 Der maßgebende Bemessungswert der einwirkenden Horizontalkraft in Wandlängsrichtung 
(HL,Ed) darf nicht größer sein als der Bemessungswert der Tragfähigkeit einer Wand in 
Wandlängsrichtung (HL,Rd) nach Formel 1.  

 Es gilt: HL,Rd ≥ HL,Ed 

Abschnitt 3.2.3 wird wie folgt ersetzt: 

 Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes R der Schalungssteine 
gilt DIN 4108-3, Anhang A.3. Die Ermittlung des Wärmedurchlasswiderstandes erfolgt wie 
für ein mehrschichtiges Bauteil. Als Dicken sind die Dicke des Kernbetons dK und die 
Gesamtdicke der Schalungssteinwandungen d - dK (Wanddicke - Kernbetondicke) einzu-
setzen (siehe Anlage 9). Der Steg wird als Normalbeton-Vollquerschnitt über die gesamte 
Schalungselement-Höhe hS (mit den Abmessungen dK × LR mm) als konstant betrachtet. 

 Als Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit gelten für den Schalungssteinbeton aus 
haufwerksporigem Leichtbeton die Werte nach DIN V 4108-4, Tabelle 1, Zeile 2.4.2 jeweils 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Rohdichte.  

 Als Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit gelten für den Ortbeton aus Normalbeton die 
Werte nach DIN EN ISO 10456, Tabelle 3 oder für den Ortbeton aus Leichtbeton die Werte 
nach DIN V 4108-4, Tabelle 1, Zeile 2.2 jeweils in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Rohdichte. 

Abschnitt 4 wird wie folgt ergänzt: 

 Wandecken und Wandanschlüsse sowie der Verband im geraden Wandabschnitt sind 
entsprechend Anlage 2 bis 6 auszubilden. Zur Ausbildung stabiler Wandecken und Wand-
anschlüsse ist ein Ausschneiden der Wandung der Anschluss-Schalungssteine 
entsprechend Anlage 2 bis 6 erforderlich. Die an Wandecken entstehenden Lücken (Wand-
dicke d = 17,5 cm und d = 20,0 cm) sind vor dem Betonieren mit geschosshohen temporären 
Schalungen zu schließen. Um den Eckverband bei Wänden mit einer Dicke d = 30 cm 
herzustellen, müssen die Außenstege des in der Ecke liegenden Normalsteins gemäß 
Anlage 5 an einer Seite um 5 cm gekürzt und der Steg entfernt werden. Vor dem Betonieren 
ist die gekürzte Seite des Normalsteins beidseitig zu fixieren. 

Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die geänderte 
Anlage 1a dieses Bescheids. 

Anlage 9, Seiten 1 und 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die 
geänderte Anlage 9a, Seiten 1 und 2. 

Vera Häusler 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 

 
                                                           
1  DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 
2  DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton, Festlegung, 

Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 
3  DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und 

Konstruktion 
4  DIN 18195-4:2000-08 Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, 

Haftwasser) und nicht-stauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden, 
Bemessung und Ausführung 

5  DIN 18195-6:2000-08 Bauwerksabdichtungen - Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes 
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausführung 

6  DIN 4095:1990-06 Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und 
Ausführung 
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Wandbauart mit Schalungssteinen System Knobel 
Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08 

Maßtabelle für Schalungssteintypen 

 
 

Anlage 1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schalungssteine 17,5 Schalungssteine 20,0 Schalungssteine 24,0 Schalungssteine 30,0 
L 497 mm 497 mm 497 mm 497 mm 
B 175 mm 200 mm 240 mm 300 mm 
B1 120 mm 120 mm 160 mm 220 mm 
B2 120 mm 130 mm 170 mm 230 mm 
D 27,5 mm 35 mm 35 mm 35 mm 
D1 27,5 mm 40 mm 40 mm 40 mm 
D2 37,5 mm 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm 
D3 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 
H 247 mm 247 mm 247 mm 247 mm 
H1 100 mm 90 mm 92 mm 70 mm 
L1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 
L2 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 
L3 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 
L4 327 mm 302 mm 262 mm 202 mm 
L5 178 mm 203 mm 243 mm 303 mm 
L6 377,5 mm 370 mm 370 mm 370 mm 

3 

3 3

6 
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Wandbauart mit Schalungssteinen System Knobel 
Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08 

Querschnittsflächen und Volumen 
Schalungssteine aus haufwerksporigem Leichtbeton der Rezeptur 1 (ρ = 1860 kg/m3) 

 
 

Anlage 9a 
Seite 1 / 2 
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Kernbetonfläche der durchgehenden Stütze 
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Wandbauart mit Schalungssteinen System Knobel 
Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08 

Querschnittsflächen und Volumen 
Schalungssteine aus haufwerksporigem Leichtbeton der Rezeptur 2 (ρ = 1280 kg/m3) 
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